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Sehr geehrter Herr Hasenbach.

zu lhrern oben genannten Zwischenbericht möch1e ich nunmehr abschließend Siellung
nehmen. Nach meinem Dafurhalten wurden alle rechtlichen Grundlagen ausreichend eru-
ied, um sämtliche Aspekte im Zusammenhang rnit der Enh/vässeru;gssituation in Thier
und Wipperfeld endgültig beurteilen zu können. lch verbinde meine Stellungnahme mit
der Hofinung, dass Sie diese Auffassung teilen und das laufende Verfahren zum Ab-
schluss bringen werden.

Bei der Beurteilung der gesamlen Thematik sind drei unterschiedliche Berejche zu be-
lracl-lten. Als erstes isl hier der wasserrechfliche Aspekt zu benennen. Der wasserrechtl!
che Rahmen ist das Fundament, worauf die wiftschafflichen Auswirkungen sich gründen.
Die Betrachtung der widschaftlichen Auswirkungen gliedert sich wiedirum in den bei-
tragsrechilichen und den gebührenrechtlichen Bereich. Nachfolgend werde ich zu diesen
Themen einzeln Stellung nehmen.

Wasserrechtliche Bewertunq :

Die Oarslagen Thier und Wipperfeld befjnden sich lm indirekten Einzugsgebiet der Trlnk_
wassertalsperie Große Dhünn; dem sogenannten Sülzüberleitungsgebiet. Uber die Wtn_
iermonate wird die Dhünntalsperre mit zusätzlichem 

- 
ü/asser aus dem

Sülzüberleitungsgebiet versorgt. ln Folge dessen ist das Sülzüberleitungsgebiet als Was_
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serschutzgebiet ausgewiesen. Dles ist verankert in der "Ordnungsbehördlichen Verord-
nung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes fLlr die Gewässer im Einzugsgebiet der
Kürtener SUlz oberhalb der Sülzüberleitung zur Oroßen Dhünn-Talsperre (Wasser-
schutzgebietsverordnung Sülzüberleitung)" vom 17. Dezernber 1985 Aufbauend auf
dleser, auch als Schutzzonenverordnung bezeichnete Rechtsgrundlage, wurde der Ab-
wasserbeseitigungsplan Kurten-Wippefürth arn 25.08.1992 als ordnungsbehördliche
Verordnung erlassen. Während die Schutzzonenverordnung die allgemeinen Genehmi,
gungs- und Duldungspflichten Sowie Verbote regelt, ist im Abwasserbeseitigungsplan
Kürten-Wipperfürth (ABP) Ad und Umfang der öffentlichen Abwasserbeseitigung festge-
schrieben. So sieht der ABP vor, die Odslagen Thier und Wipperfeld übeMiegend im
Mischsystem zu entwässern. lm gegenständlichen Veriahren stellt sich die Frage, ob
hieraus auch der Anschluss- und Benutzungszwang für das anfallende Niederschlags-
wasse. abzuleiten ist. Hierbei ist zu berücksichiigen, dass seitens der Stadt Wipperfürth
bere ts in der Planungsphase die Absicht bestand, das Niederschlagswasser der Privat.
grundstücke nach wie vor auf den jeweillgen Grundstücken zu belassen; es sollte ledlg-
lich das anfallende Niederschlagswasser der Straßenflächen zentral abgeleitet werden.
Diese Aussage ist entsprechend protokolliert und auch Bestandteil des Genehmigungs-
antrages nach S 58.1 LWG, sie wurde zu keinern Zeitpunkt beanstandet.

Zwecks Klärung, ob sich der Anschluss- und Benuizungszwang aus dem ABP ableiten
lässt, wurde der Fachanwalt Dr. Paul-Martin Schu z aus Köln mii einem entsprechenden
Rechtsgutachten beauftragt. Das vorliegende cutachten gelangt zu dem Ergebnjs, dass
sich aus dem ABP keine Verpflicf!tung ergibt, das Niederschlagswasser von privatflä-
chen über die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Diese Schlussfolgerung wird von der
Oberen WasserbehOrde jedoch nicht geleilt; sie sieht nach wie vor eine Vertetzung der
Vorgaben des ABP als gegeben. Eine Begründung für die abweichende Haltung zum
Rechtsgutachten wird allerdings nichi vorgebracht Unstrittig ist aber. dass der ABp zum
21.A9.2012 seine cültigkeit verliert und vor dem Hintergrund geänderter rechtlicher Be-
stimmungen auch nicht verlänged werden kann. lm Konsens mit der Oberen Wasserbe-
hörde wird zur Klärung der wasserrechtlichen Fragestellungen jetzl ausschließlich die
Schutzzonenverordnung als Beurteilungsgrundlage herangezogen.

Auf der vorgenannten Grundlage besteht zwischen der Bezirksregierung und der Abtei-
lung Stadtentwässerung Einigkeit darüber, dass unbelastetes Niederschlagswasser von
Dachflächen, Terrassen und ähnlichen Flächen dezeniral abgeleitet werden kann. Unter-
schiedliche Auffassung herrscht über die Niederschlagswasserbeseitigung von privaten
Verkehrsflächen. Hierbei handelt es sich überwiegend um Grundstücksauffahrten, Gara-
genzufahrten und beparkbare Hofflächen. Die Obere Wasserbehörde vertritt den Stand-
punkt, dass das hiervon abfließende Niederschlagswasser die gleiche Belastung aufi/üeist
wie das von den öffentlichen Straßen anfallende Niederschlagswasser. Unter Berufung
auf diese Annahme verweist die Obere Wasserbehörde auf den 5 4 (2) Abs. 14 der
Schutzzonenverordnung. Demnach ist eine Untergtundversickerung, des auf diesen Flä-
chen anfajlenden Niederschlagswassers, verboten. Gemäß S 4 (1)Abs. 7 ist das Einlei-
ten von Straßenwasser in elnem Gewässer zwar genehmigungspf jcfttig: jedoch
grundsätzlich erlaubnisfähig. Trctz mehriacher Nachfrage ist keine Fachbehörde in der
Lage, diese widersprüchlichen Regelungen in der Verordnung schlüssig zu begrrtnden.
Auch die Untere Wasserbehörde in lhrem Hause wurde um eine Stellunqnahme hierzu
geoeren n einerr Antwonschreiber fühl ste hierzu aus:

"Vor diesem Hintergrund isf es mit Blick auf den Schutzzweck der Trinkwasseftalsoerre
eigentlich unverständtich und sachlich übekalt, Einleitungen von Nlederschiagswässer



van Verkehrsflächen in Zuläufe der Talspene lediglich der Genehmigungspflicht zu un-
tennleien, Versickerungen dieses Wassers in den Untergrund aber zu verbieten.,,

Trotzdem hat die Bezirksregierung bislang auf ihrem StandpunK beharrt und verlangt,
dass alle Stellplätze, welche bislang an einer Versickerungsanlage angeschlossen sind,
nachträglich an die öffentllche Kanalisation anzuschließen- ln dem vorgenannten Ant-
wortschreiben führt die Untere Wasserbeftörde zu dieser Forderung ausi

"Das Dezenat Abwasserbeseitigung bei der BezReg Kötn veftritt die Auftassung, dass
die Befreiungsvoraussetzungen vorliegend nicht gegeben sind. Diese stringente Sichl
weise wird hier von der f0 den Vollzug der WSGVO Sützüberleitung zuständigen Llnte-
ren Wassetbehörde und auch vam Dezemat Wasserversorgung / Wasserschutzgebiete
det BezReg Köln nicht uneingeschränkt geteilt."

Aus der zitierten Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde lässt sich deutlich ableiten.
dass Herr Schmidt von der Oberen Wasserbehörde mit seiner Sichtweise einen ziemlich
isolierten Standpunki einnimmi. Aus dem letzten Schreiben der Bezirksregrerung vom
23.05.2012 ist daher zu entnehmen, dass eine Sankiion erung hinsichilich des lst-
Zustands nicht beabsichtigt wird. Somit dUrfte die wasser.echtliche Bewedung inhaltlich
abgeschlossen sein. lm Ergebnis kann somit der Status quo beibehalten werden; zumin-
dest wird dieser Staius quo von der Bezirksregierung geduldet.

Ich möchte an dieser Stelle jedoch ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich zwar die Dul-
dung der Oberen Wasserbehöide begrüße, jedoch, im Gegensatz zu der Oberen Was-
serbehörde, keinen rechtlichen Verstoß erkennen kann. Wie bereils in dem
Antur'ortschreiben vom 31.05.20'12 an die Bezirksregierung ausgeführt, sind die Bestirn-
mungen im Trennerlass in diesem Zusammenhang sehr eindeutig. Nur der Vollständig-
keit halber möchte ich änführen, dass die Stadtve.waltung Wipperfürth den Gang zum
Veiwaltungsgericht bzw. Oberverwaltungsgericht nicht scheuen wird, wenn die Ausübung
des Anschluss- und Benutzungszwangs für die in Rede stehenden Flächen vedügt wer-
den sollte. Daneben bestünde dann auch noch die l\,1öglichkeit, entsprechende Befrel-
ungsanträge bei der Unteren Wasserbehörde einzureichen. Und schließlich gäbe es die
Option eines Antrages zur Anderung der Schutzzonenveiordnung. Die Stadtverwaltung
wird gegebenenfalls ail dlese NIöglichkeiten ausschöpfen, um unnö|ge Belastungen für
die betroffenen Grundstückseigentümer in Thier und Wipperfeld zu verhindern Denn d e
Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs ausschließlich aus formalen
Gründen lässt sich in der Bürgerschaft nicht vermitteln und entspricht auch nicht meinem
Verständnis einer kundenorientierten Verwaltungsführung.

w, nsc!p[|]ehc_-Bery9l!!!-

Nachdem für mich der wasserrechtliche Aspekt geklärt ist, möchte ich jetä die beitrags-
und gebührenrelevanten Themen aufgreifen. Beginnen werde ich mit der beitragsrech i-
chen Beirachtung.

Wie bereits im vorigen Abschnitt erwähnt, wurde für die Odslagen Thier und Wipperfejd
die Erschließung im Mischsystem festgelegt, wobei das Niederichlagswasser der privat_
flächen möglichst vor Ort versickerl werden sollte. lm Rahmen der planuno wurde ermit_
telt dass nsgesamr für Thier ca. 19% urd für Wipperielo ca. 1B% ab-flusswrrksane
FIächenanteile vorhanden sind Zwecks Vorhaltung einer Slcherheitsreserve wurde in ei-
nem Abslimmungsgespräch festgelegt, dass als abflusswlrksamer Fläahenanteil die doD-
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pelte Straßenbreite als Bemessüngsgrundlage herangezogen werden sollte. Mii diesem
Ansatz würden sowohl für Thier als auch für Wipperfeld jeweiis 30% der Flächen als ab,
flusswirksam zu Grunde gelegt. Auf Anregung des Wupperverbandes sollte eine weitere
Vergleichsberechnung durchgeführt werden, wonach alle poientiell abflusswifisamen
Flächenanteile entsprechend zu berücksichtlgen wären. Bei der letägenannten Variante
ergaben sich für Thier 35% und fur Wipperfeld 40% befestigte und abflusswirksame Flä-
chenanteile. Die ansch ießende Kostenvergleichsrechnung ergab, dass für die letztge-
nannte Variante, mii dem höchstes Flächenanteil, etwa Dl/l 260.000,-- zusätzlich
aufgewendet werden müssen, im Vergieich zu der Bemessungsgrundlage der doppelten
Straßenbreite. Bei einem gesamten lnvestitionsvolumen von mehr als D[.4 7.800.000,--
ein durchaus vedretbarer Mehrauf\,iand. Diese Auffassung wurde seinezeit ebenfalls
vertreten und das Kanalisationsneiz in -lhier und Wipperfeld wurde auf der vom Wupper-
verband vorgeschlagenen Varianle erstellt. Somit ist die hydraulische Leistungskapazität
in Thier und Wipperfeld ausreichend bemessen, um das gesamte Niederschlagswasser
der Privatflächen ableiten zu können. lm Ergebnis befindet sich in den beiden O.tslagen
jeweils ein volwertiges l\,4ischsystem; wenngleich das Kanalnetz nur als Tellmischsystem
in Anspruch genommen werden sollte.

Nach Fertigstellung der Entwässerungsanlagen, Mitte det neunziger Jahre, wurde das
Kanalnetz durch entsprechende Widmung als Teilmischsystem in Betrieb genomrnen.
Die Widmung efolgte konkludent durch Veröffentlichung in der Lokalpresse Ein formel-
ler Widmungsakt wurde allerdings nicht vollzogen. Auf dieser crundlage erfolgte dann
afschließend die Beit.agsbemessung für die Veranlagung der an die Kanalisation ange-
schlossenen Privatgrundstücke. Es wurde demnach lediglich der Teiianschlussbeltrag für
Schmutzwasser erhoben. Wie bereits ausgeführl, sollie das Niederschlagswasser nach
wie vor auf den jeweiligen Grundstücken versickert werden. Diese Form der Nieder-
schlagswasserbeseitigung war ja bereits vor Fertigstellung des Kanalisationsnelzes vor-
handen.

lrll Rahmen der anhängigen Dienstaufsichtsbeschwerde von Qwird nunrnehr
diese Vorgehensweise beanstandet. Nach Auffassung von lDhätte seinerzeit
der Beilragssaiz für den Vollanschluss erhoben werden müssen. Begrundet wird diese
Forderung mit der Feststellung, daSS die voftandene Enh,,r'äSserungsinfrastruKur ausrei-
chend dafür bemessen ist. Nach intensiver Prüfung aller ljnte.lagen durch die örfliche
Rechnungsprüfung sowie durch die Abteilung Stadtenhaässerung gelangt die Verwa!
tung zu der Feststellung, dass die Beschwerde vonlin diesem Punkt grund-
sätzl,ch berechtigt ist. Denn gemäß Kornmunalem Abgabengesetz (KAG) richtet sich die
Beitragsbemessung ausschließlich nach dem Maß der Anschlussrnöqlichkeit. Dle tal
sächliche lnanspruchnahme isi hiervon losgelöst zu behachten. Diese wirkt sich ledig ich
auf die Benutzungsgebühr aus. Es ist anzumerken, dass lediglich das Kanalnetz auf der
Grundlage aller potentiellen abflusswirksamen Flächen dimensjoniert wurde. Dje nach,
geschalteten Regenüberlaufbecken wurden auf Basis der doppelten Straßenbreite be-
rnessen. Aus den vorliegenden Unterlagen lässt sich e;ne konkrete Begründung dieser
Dltferenzierung leider nicht mehr ableiten. Es ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkelt da-
von auszugehen, dass seinezeit die Auffassung bestand, dass eine nachlrägliche Erwei-
terung der Regenüberlaufbecken mit vedretbarem Aui/vand lealisierbar ist. Eine
nachträgiiche Erhöhung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes tässt sich
hingegen im Nachgang nicht mehr realisieren. Somit kann trefJlich dartrb6r gestitten
werden, ob in Thier und Wipperfeld tatsächlich ein vollwertiges Mischsystem vorhanden
isi oder eben nicht. Würden alle Grundstückseigentümer ihr;befestigteÄ Flächen vollum-
fänglich an die öffentliche Kanalisaiion anschließen. dann würden di; SiauraumkaDazitä_
ten in den Regenüberlaufbecken nicht ausreichen. Dieser Aspekt muss bäi der



Fragestellung nach dem richtigen Beitragsmaßstab durchaus berücksichtigt werden. Es
gilt zir beudeilen, ob die Möglichkeit der Inanspruchnahme der öffentlichen Kanalisation
für die Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers aller Privatqrundstücke auch tat-
sächlich gegeben ist. Auch unter Würdlgung der differenzierten Bemessung von Kanal-
netz und Regenrückhaltebecken gelange ich zu der Feststellung, dass die Erhebung des
Vollanschlussbeitrages gerechtlertigt ist und seinerzeit auch hätte erhoben we.den müs-
sen. Denn auch wenn die vollumfängliche lnanspruchnahme zu einer Überlastung det
RegenüberlaLrfbecken führen würde, so hal trotzdem jeder einzelne Grundstückseigen-
tümer die potentielle Möglichkeil, das Niederschlagswasser über die öffentliche Kanalisa-
iion abzuleiten. lm Bedarfsfallwäre dann eine Beckenerweiierung erforderlich gewesen

Vor dem geschildeden Hintergrund wurde geprüft, in wiefern der gültige Rechtsrahmen
eine Nachveranlagung des Differenzbeitrages emöglicht. Anfänglich hat die Verwaltung
die Auffassung vertreten, dass eine Um- bzw. Neuwidmung der beiden Kanalnetze hierz u
ausreichend sein müsste. Zur Erlangung der edorderlichen Rechtssicherheit, wurde dle
Anwaltskanzlei Lenz und Johlen aus KOln mil der Erstellung eines Rechtsgutachtens be-
auftragl. Das Gutachten von Herrn RA Schmiiz ist diesem Abschlussberichi als Anlage I

beigefügt. Als Kernaussage lässt sich aus dem cutachten entnehmen, dass eine einheit-
iiche Nachveranlagung aller Grundstücke nicht mögiich ist. Zuerst muss unterschieden
werden, ob ein Grundstück latsächlich Niederschlagswasser in die Kanalisation einleitet.
Grundstücke die nicht angeschlossen sind können nicht nachveranlagt werden. Dies
wird, unter Verweis auf ein entsprechendes OVG-Urteil, damit begründet, dass zum Zeit,
punld de. betriebsfertigen Herstellung der in Rede stehenden Kanalisationsnetze der
S 51a LWG vorgab, dass das anfallende Niederschlagswasser möglichst ortsnah einge-
leitet oder versicked werden sollte. Hieraus resultlert ein VertEUensschutz für die betrof-
fenen Grundstuckseigentümer, die davon ausgehen mussten, dass sie dauerhaft für die
Niederschlagswasserbeseitigung verantwortiich sind. ln Thier und Wipperfeld sind 421
Grundstücke an die öifentliche Kanalisation angeschiossen. Diese wurden in der Daten-
bank filr das Niederschlagswasserkataster zu 393 Grundstücke zusarnmengefasst. Eine
Zusammenfassung erfolgte bei Grundstücken mit Einzelbebauung, welche im gleichen
Eigentumsverhältnis stehen wie das unmiilelbar angrenzendelbebaute Grundstück Von
den insgesamt 393 Grundstücken si|d 198 mii mindestens 15 m, abflusswirksamer F{ä-
che an die öffent iche Kanalisation angeschlossen. Diese l98 Grundstücke könnten so-
mit theoretisch nachveranlagt werden. Die Nachveranlagung ist nur für Gtundstücke
möglich, die das Niederschlagswasser mittels einer Rohrverbindung in die öffenfliche
Kanalisation einleiten- Grundstücke. welche das Niedersehlaqswasser obedlächio auJ die
SIraße aolerten und sontt tFdrrekt an die Kana isa!on ungesählo""un siro, könnär eber-
falls nicht nachträglich zu einem Kanalanschlussbeitrag heran gezogen werden. Von den
vorgenannten 198 Grundstücken leiten 36 Grundstücke ohne Verrohrung das Nieder-
schlagswasser oberflächig in die Kanalsation. Hierbei handelt eS sich überwiegend um
Stellplätze bzw. fußläufige Zuwegungen. 32 Grundstücke in der Willi-Laschet-Slraße
können nichl vetanlagl werden, da die Ent\aässerungsanlagen von einem privaten Er-
schlleßungsträger erstellt wurden. Und schließlich wurden 38 Grundstücke in der Ei-
chendorffstraße bereits in den siebzlger Jahren des letzten Jahrhunderts veranlagt, da
diese Straße ursprünglich an eine städtische Kläranlage angeschlossen war. Somit
verblejben g2 Grundstücke, die grundsätzlich noch nachträg ich veranlagt werden könn_
ten Gernäß Gutachten müssen auch diese Grundsiücke ditferenzierl beirachtet werden.
Demnach ist nur eine Veranlagung möglich, wenn der latsächliche Anschluss der
Grundstücke ersi nach dem 23.01.1997 erfolgt ist. Seil diesem Zeilpunkt ist in der städli_
schen. Entwässeru|gssatzung erstmals festgeschrieben dass die Hersiellung ocler Ande-
rung des Anschlusses nur mit Zustimmung der Stadt erfolgen darf. Und da für Thier und
Wipperfeld seinerzeit keine formalen Zuslimmungen erteilt wurden, ist, gemäß Rechts_
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gutachten, die Beitragspflicht noch nicht entstanden. Der Zeitpunkt des tatsächJichen An-
sch usses aller betrotfenen Grundstücke dürfte sich jedoch nur schwerljch ermilteln las-
sen. Da die Erschließung von Thier und Wipperfeld bereits Ende j995 abgeschlossen
wurde, ist davon auszugehen, dass die alleimeislen Grundstücke noch in 1996 an die
Kanalisation angeschlossen wurden. Selbst wenn festgestellt werden könnte, wann die
jeweiligen Gr!nds1ücke angeschlossen wurden, so istlavon auszuqehen, dass höchs-
tens 25% der Anschlüsse erst in 1997 reatistert wurden. lm Ergebnis könnten dann leizl-
endlich von den eingangs genannten 393 Grundstitcken vietteictrt 20 bis 30 zur
nachträglichen Veranlagung des Differenzbeiirages heran gezogen werden.

lm Hinbljck auf das Resultat der juristischen Bewertung ist fesEuhalten, dass nur eine
verhältnisrnäßig geringe Anzahl der crundstücke nachveranlaqt werden kann. überdies
lässt sich im Einzelfall oer genaue Zeitpu tkt oes Anschlusses ; cht mehr festste.ren. So-
fl.t besteht praktiscl- {eine Mdglichkeit. die {ur eine Nachveranlagung i. Frage kom.t\en_
den Grundstilcke zu ermitteln. Dieses Ziel kann daher nichi weiter verfölgt yerden
lnsgesamt wurden fltr die Erschließung der Ortslagen Thier und Wipperfeld, auf Grundla-
ge des Teilanschlussbeit ages für Schmulzwassär, <.1.242.270,A;4 an Beiträg€n erho-
ben. Das Beitragsvolumen für den Vollanschluss hätte sich seinerzeit auf € 1 .863.406.26
belau{en. Die l\4indereinrahmen betragen somit €621.135,42. Die Be faoseinnahrnen
werden analog zli der erslellten KanarinfrastrLktur nit ..5 o,o iahrlich a;gesc.rrieben
Folglich ergibi sich hieraus ein gebührenwirksamer Betrag von € 9.317,03 pro Jahr ljm-
gerechnei auf den Kubikmelerpreis Schmutzwasser, beläuft sich dieser Betrag auf etwa'1,3 Ceni. Richtigerweise müsste diese Gebührendifferenz natürljch anteilig auf die
Schmutz- und die Niederschlagswassergebühr umgerechnet werden. Die vorgenannte
Darstellung soll lediglich die Geringfügigkeit der wirtschaftlichen Auswirkungen veran_
schaulichen.

Es stehi mir in diesem Zusammenhang natürlich nicht zu, über dle laufende Dienstauf_
sichtsbeschwerde gegen die damaJig ver"ntworfliche Werklejtung zu beflnden. lch möch-
te jedoch nochmals darauf hjnweisen, dass offenkundig immer äie Absicht bestand, nur
das Niederschlagswasser der Siraßenflächen über die öffenfliche Kanalisation abzulel_
ten..Vor dem Hintergrund dieser überlegung war die vollzogene Beitragsvelanlagung nur
die.logische Konsequenz. Und finanzwirtschaftlich Betrachtet sind die Folgen,-wrÄ ge_
schildert, überschaubar-

Abschließend zu der beitragsrechflichen Betrachtung erlaube lch mir noch zwei Anmer_
kungen. AIs Erstes möchte ich festhalten, dass die verminderten Beitragseinnahmen den
städtischen Haushalt nicht belastet haben. Der erhöhte Differenzbeträg zwischen Bau-

l.::bn.rl9 Kanalanschlussbeiträge sind ganz normal als Herstellungsiosten in die Ge-
btlhrenkalkulation eingeflossen Daher ist meines Erachtenj auch nur der
Geb!hren""hler berechtigt, im Rahmen elner Anfechtung des Gebührenbescheides, einejuristische Prirfung zu erwirken.
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Als Letztes werde ich die gebührenrelevanten Auswirkungen näher beleuchten. Es gilt
vordergründig zu klären, ob der aktuelle gebührenpflichtige Flachenanteil in Thier und
Wpperfeld sich im Einklang mit den Grundsätzen des Anschluss- und Benutzungs-
zwangs befindei.

lrn Zuge der Einführung der getrennten Abwassergebllhr wurde. auf technischer Ebene,
ein interkommunaler Arbe;tskreis gegründet mit der Zielsetzung mög ichst einheitljche
Rahmenbedingungen filr die flächenbezogene Abrechnung der Niederschlagswasserge-
bühr zu erarbeiten. So wurden Fragestellungen hinsichtlich der Erstedassung, Bewertung
von teilversiegelten Flächen, Berücksichtigung von Zisternen, Bürgerinformation und
Ahnliches eröftert. Auch die Thematik des Anscl]luss- und Benutzunqszwangs wurde
hierbei diskutlert. Ahnlich wie in \r'/ipperfünh gab es auch bei den ;ersten anderen
Komrnunen zahlreiche Grundstücke, welche zum Tel oder in Gänze. das Nieder-
schlagswasser nicht in die öffentliche Kanalisation einleiteten, obwohl eine entsprechen-
de Kanalinfrastruktur gegeben war. lm Afueitskreis war man sich darüber einig, dass
bereits abgekoppelte Flächenanteile nicht mehr dem Anschluss- und Benutzungszwang
unteMorfen werden sollten. Dies wurde untet anderem damit begründet, dass bereits
entsprechende Befreiungen erteilt waren. ln Anlehnung mit den Zielsetzungen des S 5'1a
LWG bestand daruber hinaus für viele Eigentümer ein entsprechender Vertrauensschuz,
das anfallende Niederschlagswasser dauerhafl versickern bzw. in ein Gewässer einleiien
zu können. Unabhänglg hiervon war man sich einig darüber, dass ein nachträgiicher An-
schluss- und Benutzungszwang sich politisch kaLm durchsetzen lassen würde. ln der
Fortführung de. vorgenannten Diskussion wutde auch darüber gesprochen, in welchem
Urnfang der Anschluss- und Benulzungszwang für künftige Flächen umgesetzt werden
soll. Es war allen Beteiligten klar, dass es unrnöglich ist, hierfür einen einheiilichen Be-
wertungsmaßstab aufz!stellen. Zu viele unterschiedliche Faktoren wie die Topoqtaphie,
Größe der versiegelten Flächen, Höhenlage zum Kanal, Entlernung zum Kanal, Herste!
lungsaufirr'and usw. lassen keine einheitliche Bewertung zu. Somit kann nur eine Einzel-
fallbetrachtung erfolgen, wobei dann pragmatische Festlegungen gefragt sind.
Erfahrungsgemäß bedeutet das, dass ln den melsten Fällen die Dachflächen sowie ca-
ragenzufahrten zentral entwässed werden und Terrassenflächen, Gartenlauben u.ä. in
die Fläche versickern.

Die im interkommunalen Aöeitskreis abgestimmte Vorgehensweise berücksichtigend, ist
festzuhalten, dass der Anschluss- und Benulzungszwang in Wppedüdh genau unter die-
sen Gesichtspunkten gehandhabt wird. Lediglich im Hinblick auf die nachträgliche Befrei,
ung vom Anschluss- und Benutzungszwang verlolgt die Stadt Wippedüfth eine
abwelchende Strategie. Während in den anderen Kommunen des Arbeitskreises das
nachträgliche Abklemmen von abflusswirksanren Flächen ausgeschlossen ist, kann dies
in Wipperfür'ih unter gewissen Voraussetzungen erlaubt werden. Dies isi allerdings nur in
Gebleien möglich, welche vor dem 01.01.1995 erstmals bebaut oder an die öffen iche
Kanaiisation angeschlossen wurden. Außerdem muss mihels Bodengutachten der
Nachweis der cemeinwohlverträglichkeit erbracht werden. Und schließlich ist die nactt-
trägliche FIächenabkoppelung nur unler der Voraussetzuno realislebar, wenn das bettef-
fende Grundstück übel ein Mischsystem €rschlossen ist. Diese Ausnahmefegelung
wurde von der Verwaltung zusammen mit den politischen Entscheidungsirägern in!rnem
interfraktionellen Arbeitskreis ausgearbeitet, per Ralsbeschluss bestatigt und in der städ_
tischen Entwässetungssatzung aufgenommen. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte mei_
nem Schrelben vom A2i1.201i. tn der praxis hat sich diese Regelung bislang gut
bewährt. Es haben nur sehr wenige Grundstückseigentümer g rößere 

-Fläch-enanteile 
von

der öfert icler Karalisation aboekoppeh
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Entscheidend für das laufende Verfahrcn ist die mit den anderen Kommunen abgestimm-
te Handhabung des Anschluss- und Benutzungszwangs für Flächenanteile, die bereits
yq Einführung der gespliiteien Abwassergebühr nicht mehr an die öfFen iche Kanalisat!
on angeschlossen waren. Wie bereits ausgeführt, besteht Konsens darüber, dass ein
nachträglicher Anschlusszwang nicht durchgesetzt werden sol . Und vor diesem Kontext
ist auch die Erschließungssituation in Thier und Wipperfeld zu bewenen. Auch hier wur-
den, im Rahmen der F6terhebung, alle abflusswirksamen Flächenanieile erfasst und
seitdem gebührenwirksam veranlagt. Unter dem Gesichtspunkt der gebührenrelevanten
Auswirkungen sind in Thier und Wipperfeld somit die gleicher] Vorausseizungen gegeben
wie in allen anderen Teile des Wippedü(her Stadtgebiets. Und diese Voraussetzungen
gelten auch in den sieben anderen Kommunen des interkommunalen Arbeitskreises.
Dass der tatsächliche Anschlussgrad in -lhier 

und Wipperfeld niedriger ist, als in den üb-
rigen Gebieten, ist für die Bewertung unerheblich. Wie bereits geschildert, ist dieser Urn-
stand der ursprtlnglichen Zielsetzung, nämlich dem Verzicht auf die übernahme des
Niederschlagswassers der Privatflächen, geschuldet. Mit Verweis auf den cleichbehand,
lungsgrundsatz lässt sich die Durchsetzung des nachträglichen Anschuss- und BenLtl-
zungszwangs in Thler und Wipperfeld nicht rechtfertigen Dann müssten alle potentiell
abflusswirksamen Flächenanteile im gesamten Stadtgebiet nachträglich dem Anschluss-
und Benutzungszwang unteModen werden. Konsequenterweise wäre diese Forderung
auch gegenüber den anderen Kommunen zu erheben. ln diesem Fall wäre die Kommu-
nalaufsichi allerdings geforded, Art und Umfang der nachträglich anzuschlleßenden Flä-
chenanteile zu de{inieren ln diesen Zlsammenhang verweise ;ch auf eine Vorlage zur
Bauausschusssitzung vom 01.03.2012, welche als Anlage ll beigefogt ist. tn der vorge-
nannlen l\,,litteilungsvorlage werden dje Schwierlgkeiten, im Zusammenhang mit der
Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs aller befestigten Flächenantelle,
ausfühdich erörteft.

lch teile lhre Auffassung aus lhrem Schreiben vom 15.05.2012 hinsich ich der Bedeut-
samkeil der finanzwirtschattlichen Beurteilung. Auch kann ich lhre Forderung zur Darle-
gung der finanzielien Auswirkungen nachvollziehen_ Auf Grundlage melne.
Ausführungen, insbesondere die in der vorgenannten Sitzungsvorlage lst jedoch festzu-
halten, dass die Darstellung der flnanzlellen Auswirkungen nahezu unmöglich jst. Sie
könnte überdies nur mit einem sehr hohen personellen bzw. monetären Aufwand erarbei-
tet werden. Zueßi müssten die Kriterien definieri werden, wonach das zusätzliche Flä-
chenpotential zu ermitteln ist. Hierzu wird nochmals auf die genannte Sitzungsvortage
zum Bauausschuss verwiesen, wo die hietmit verbundenen Schwierjgkeiien beschrieben
sind. Hieraus resultiert, dass die Flächenanteile bei einer Vielzahl der Grundstücke nur
durch lnaugenscheinnahme definied werden könnten. Anschließend müssen die zusätz-
lichen Flächenanteile quantifizied werden Zu diesem Zweck müssen alle 4.300 Daten-
sätze aus dem Niederschlagskataster einzeln bearbeltet werden Auf Basis der
überarbeiteten Datengrundlage muss anschließend das gesamte Kanajnetz vollständig
überrechnet werden. Schiießlich reicht es nicht aus, nur die zusätzlichen Gebührenein-
nahmen zu ermitteln. Vielmehr sind die hydraulischen Auswiri(ungen zu würdigen, wel-
ahe aus einem höheren abflusswirksamen Flächenanteii resultieren. Demzufoloe ist
davon auszugehen, dass einige Kanalabschnitte erneuert werden rnüssen, da rhr;Leis_
tungskapazität nicht ausreichl, um das zusätzliche Niederschlagswasser entsprechend
den hydraulischen Berechnungsgrundsätzen schadlos abzuleite;. ln welchem ljm{ano
Leitungsabschniite ausgetauscht werden mitssen, lässt sich ohne Weiteres nichl pÄgi
noslizjeren. Unter der Annahme, dass 5 % des Leltlrngsnetzes betroflen sind, nlüsste;
etwa 4 5 Kilomeier Kanalnetz erneuert werden. Der hiermit einhergehende lnvestitions-
aufir'{and kann überschlägig auf 2,5 bjs 3,0 Miltionen Euro qeschätit werden. Zusätzlich
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müssten die Rückhaltekapazitäten im Kanalnetz erhöht werden. Der entsprechende Auf-
wand kann nicht mal annähernd abgeschätzt werden. Allerdings gehören Stauraumer-
weiterungen in einer bereits vorhandenen Kanalinfrastruktur zu den kostspieligsten
Maßnahmen im Bereich der kommunalen Abwasserbeseitigung. Der planungs- bzw. Ar-
beitsaui/üand zur Ermittlung der notwendigen Flächenangaben sowie die Durchiührung
der hydraulischen Berechnungen muss in einer Größenordnung von € 5O.OOO,-- bis e
'100.000,- kalkuliert werden. Für die Bearbeitungszeit ist mindestens ein Jahr anzuset-
zen.

Der niedrige Anschlussgrad der Privatflächen in Thier u|d Wipperield wurde im übrigen
in der Gebührenkalkulation entsprechend berücksichtigt. Urn eine VeEerrung des Ge-
bührenaufkommens zu Lasten der Straßenbaulasiträger entgegen zu wirken, wurden die
Anteile der privaten abflusswirksamen Flächen für die beiden Odslagen erhöht. Es wurde
der gleiche Anschlussgrad zu Grunde gelegt wie in der Odslage Ohl, ein vom slrukturel-
len Aufbau vergleichbarer Ort. lm Ergebnis wurde der abflusswlrksame Flächenanteil pro
Einwohner von 34,4 auf 41,3 n, efiöht. Hieraus ergibt sich eine "Mehfläche', von knapp
'11.000 m', welche zusätlich in der Gebührenkalkulation einfließt In der Konsequenz
stützt sich die Kalkulation, wie in den anderen Kommunen, vollständig auf den lst-
Zustand nach den Flächenerhebungen, die im Rahmen der Einführung der gettennten
Abwassergebühr durchgeführt wurden. Der niedrige Anschlussgrad in Thier und Wipper-
feld wu.de dabei zusätzlich kompensiert.

RCSLJmee

ln Folge einer Dienstaufsichtsbeschwerde wurde die Enh,vässerungssituation in den Orts-
lagen Thier und Wipperfeld intensiv überpüft. Hierbei lag der Schwerpunkt auf der rech!
lichen und widschaftlichen Bewertung der Niederschlagswasserbeseitigung. Das
Verfahren hat insgesami etwa zwei Jahre in Anspruch genommen und € 1dgla,19 für
Fremdleistungen gekostet. Für die noch ausstehende Kanalnetzanzeige werden weitere
€ 12.000,-- veranschlagt. Hinzu komml noch der inierne personalaui/r'and, det sich s!
cherlich aui einige hunded Arbeiisstunden beiäuft. Das Fazit der p.üfung lässl sich im
Wesentlichen wie folgt zusammen fassen;

. lm Gegensatz zur dem Standpunkt der Oberen Wasserbehdrde gelangt dje Abtel-
lung Stadteniwässerung zu der Schlussfotgerung dass hinsichillch der wasser-
rechtlichen Bewertung Reahtskonformität besteht. Zur. einen wird dies durch das
Rechtsgutachten zum ABP Kürten-Wipperfürth bestätigt und zum Anderen besteht
bei den Fachbehö.den weitestgehend Elnigkeit darüber, dass die Wasserschulz-
zonenverordnung inhaltlich zu hinteriragen ist; zumindest zum Thema der Unter_
grundversickerung.

. Die Rechtskonformität ergibt sich auch aus dem Trennerlass, wodurch die VeMal
trng den nachträglichen Anschluss von privaten Stellplätzen an die öffen iche Ka_
naiisation !]qtt einfordem wird cegebenfa s wird zur Kiärung dieser
Fragestellung der lnstanzenweg zu beschreiten sein

. Die quajitativen Auswirkungen auf die Enllastungsbauwefte im lslzustand, im
Vergleich zu dem urspritnglichen planungsansatz, werden in einer Kanalnetzan_
zeige dokumentjeri und der Bezirksregierung zur Kenntnis vorgelegt.
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Bedingt durch die gewählte Din'rensionierung der Ortskanälisationen in Thier und
Wipperfeld, sind die Kriterlen eines vollwertigen l\,4ischsystems eftlllt. Auf dieser
Grundlage hätie seinerzeit der Kanaianschlussbeilrag für den Vollanschluss efio-
ben werden müssen.

Gemäß Rechtsgutachten ist eine Nacherhebung des Differenzbeitrages nur rn eF
nem verhältnismäßig geringen Umfang möglich. Schätzungsweise können nur et-
wa 5 bis 10 % der Grundstücke hieriür in Frage kommeni allerdings nur unter det
Voraussetzung, dass der genaue Anschlusszeitpunkt der jeweiligen Grundstücke
sich nachvollziehbar darstellen lässt.

Nach Auswertung des Gutachtens gelangt die Verwaltung zu dem Ergebnis, dass
das Ziel einer Nachveranlagung nicht weiter verfolgt wird. Eine entsprechende Be-
schlussernpfehlung wird für die politischen Gremien formulied. Durch den langen
Abschreibungszeitraum der in Rede stehenden Kanalinirastruktur, sind die gebüh-
renrelevanten Auswiftungen des zu niedrig erhobenen Kanalanschlussbeiirages
ledoch gering. Überdies führen die Mindereinnahmen nichi zu einer Belastung des
städtischen Haushalts.

m Rahmen der Einführung der getrennten Abwassergebühr wurden in 2008, auf
Grundlage einer Überfliegung und eines Seibstauskunftverlahrens, die abfluss-
wirksamen Flächen ermittelt. Sie dienen als Grundlage für die Gebührenabreeh-
nung. ln Zusammenaöeit mit sieben anderen Kommunen wurde vereinbart, dass
bereits abgekoppelle Flächenanteile nicht dem Ansch üss- und Benutzungszwang
unlenrvorfen werden sollen.

Die Entwässerungssituation in Thier und Wippefeld unterscheidet Sich grundsätz-
Iich nicht von den übrigen Gebieten. Auch hier wurden die abflusswirksamen Flä-
chenanteile ermitlelt und als Abrechnungsgrundlage heran gezogen. Darüber
hinaus ist aus Sicht der Stadtverwaltung Rechtskonformität gegeben. Es besteht
somit keine Veranlassung für die Durchsetzung eines vollumfänglichen Anschluss-
und Benutzungszwangs.

Die besonde.e Bedeutung einer finanzwirtschaftlichen cesamtbetrachtung wird im
Grundsatz von der Verwaltung geteilt. Aus den bereits genannten Gründen schei-
det die isoliefte Durchsetzung des vollumfänglichen Anschluss- und Benutzungs-
zwangs für Thier und Wipperfeld jedoch aus. Vielmehr wäre diese überlegung für
das gesamte Stadtgebiet anzuslellen. Die Ausdehnung des vollumfänglichen An-
schluss- und Benuizungszwangs auf das gesamte Stadtgebiet hätte allerdings
gravierende Folgen für die hydraulische Belastung des städlischen Kanalnetzes.
Uberlastete Leitungsabschnitte können nut durch Ausiausch von Rohrleitungen
saniert werden. Das Ausmaß der daraus resultierenden finanziellen Belastungen
kann nur unler lnanspruchnahme beträchtlicher personeller und materieller Res-
sourcen ermittelt werden. Hierbei ist entscheidend, in weichem Umfäng das vor
handene Flächenpotential berücksichligt werden soll. Aus Sicht der
Stadtverwaltung wären entsprechende Vorgaben seitens der Kommunalaufsicht
zu formulieren.

Der niedrige Anschlussgrad von abflusswirksamen Flächenanteilen in Thjer und
Wlqpqrleid ist begründet durch die ursprüngliche ptanungszielsetzung, aus_
schließlich das Niederschlagswasser von Straßefflächen übei die öffent i;he Ka_
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nalisalion abzuleiten. Um den im Verhältnis zu hohen Straßenentwässerungsanteil
zu kompensieren, wurden bei der ceb0hrenkalkulation zusätzliche Flächenanteite
für die privaie Grundstücksent\ ,ässeru ng hinzu gerechnet. Im Ergebnis liegt der
Kalkulation ein Flächenanteil zu Grunde, welcher mit einer ähnlich strukturierten
Odslage (Ohl) übereinsUmmt. Ein Edragsverzicht zu Lasten des städtischen
Haushalts ist somit nicht gegeben,

lm Ergebnis der Überprüfung bzw. Beurteilung der bestehenden Enhrr'ässerungssituation
in Thier und Wipperfeld gelange ich zu der Auffassung, dass kein aktueller Handlungs-
bedari besteht. Ob der wasserrechtliche Aspekt noch näher zu klären ist, ljegt im Ermes-
sen der Bezirksregierung Die beittags- und gebührenrelevanten Aspekte wurden
ebenfalls geprüft und bewedet. Aus meiner Sicht lässt sich die nachträgliche Durch$et-
zung eines vollumfängljchen Anschluss- und Benutzungszwangs nicht realisieren. Sie
widerspricht rlberdies den Zielsetzungen des S 51a LWG und wäre nur mit ejnem erheb-
lichen Kostenaufuand durchsetzbar. Es ist sogar denkbar, dass die negativen Folgen e!
nes erhöhten Anschlussgrades das höhere Gebllhrenaufkommen übersteigen. Wie ich
ausgeführt habe vollzieht die Stadt Wippedürth hier keineswegs einen Alleingang. ln
Konsens mit sieben anderen Kommunen im Oberbergischen Kreis v/urde abgestimmt,
dass bereits abgekoppelte Flächenanteile von der Erhebung der Niederschlagswasser-
gebUhr unberührt bleiben. Demnach wäre nichl nur die Stadt Wipperfürth von einer
Nacherhebung betroffen.

ln Anbetracht der Tatsache, dass die finanziellen Auswirkunqen sich in einem über-
schaubaren Rahmen halten und unter Beritcksichiigung, dass ein vorsätzijches Fehl-
verhalten nicht erkennbar ist, beanirage ich die Zurückweisung der Diensiaufsichisbe-
schwerden sowie die Einstellung des Prüfverlahrens.

ln der Hoffnung, lhnen zur Klärung des Sachverhalts verhotfen zu haben, verbleibe ich,

mit freundlichen crüßen

,ü k
lvVchab vdrl Rekowsri

f/roerfieister -
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Anlaqen:

Rechtsgulachten zur Klärung der rechtlichen Zulässigkeii für die Erhebung von Kanalan-
schlussbeiträgen, Rechtsanwaltskanzlei Lenz und Johlen (Anlage l)
Sachsiandsmiüeilung zur Einführung der getrennten AbwassergebUhi I\Iitteilungsvorlage
zur Bauausschusssitzung vom ü.A3.2Ae (Anjage ll)


